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Antrag    
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öffentlich  

  

01373/2018    

Beratung und Beschlussfassung 

Stadtvertretung 
 

Betreff 

Teilnahme an der Bundeskonferenz der Bürgermeister für den Frieden 

 

Beschlussvorschlag 

Die Stadtvertretung möge beschließen:  
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Landeshauptstadt Schwerin am 14./15.06.2018 
auf der Bundeskonferenz der deutschen Bürgermeister für den Frieden („Mayors-for-peace“) 
in Münster zu vertreten. Über die Ergebnisse soll er der Stadtvertretung in geeigneter Form 
berichten. 
 

 

Begründung 

Die Landeshauptstadt Schwerin ist durch Beschluss der Stadtvertretung seit dem 
25.10.2010 Mitglied des internationalen Netzwerkes „Mayors for peace“. Das Städtebündnis 
versucht durch Aktionen und Kampagnen die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu 
verhindern und deren Abschaffung zu erreichen. Die Landeshauptstadt Schwerin hisst 
jährlich die Flagge des Bündnisses. Nach wie vor besteht die Gefahr, dass militärische 
Auseinandersetzungen auch mit Atomwaffen geführt werden. Beispielhaft genannt sei hier 
nur der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Nordkorea. Vor diesem 
Hintergrund ist jedes Engagement notwendig und willkommen. Der Oberbürgermeister sollte 
die Landeshauptstadt nach Auffassung der Antragstellerin daher bei der Bundeskonferenz 
vertreten. Die Einladung ist dem nachfolgenden Link zu entnehmen.  
 
 https://www.friedenskooperative.de/sites/default/files/datei/bundeskonferenz-der-
buergermeister-fuer-den-frieden-in-muenster-1984.pdf 
 
 
 
 
 

https://www.friedenskooperative.de/sites/default/files/datei/bundeskonferenz-der-buergermeister-fuer-den-frieden-in-muenster-1984.pdf
https://www.friedenskooperative.de/sites/default/files/datei/bundeskonferenz-der-buergermeister-fuer-den-frieden-in-muenster-1984.pdf
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über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 
 
Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt: --- 
 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / 
Minderausgaben im Produkt: --- 
 
 
Die Entscheidung berührt das Haushaltssicherungskonzept: 
 

 ja 
Darstellung der Auswirkungen: --- 
 
 

 nein 
 
 
 

Anlagen: 
 
keine 
 

 
 
gez. Henning Foerster 
Fraktionsvorsitzender 
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